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Der Nazi und der

Verfassungsschutz

Historiker stoßen bei der Erforschung der Geschichte des

Inlandsgeheimdienstes auf schwer zu überwindende Mauern

Mai und Dezember 1966 nutzte
das Amt Barbie als nachrichten-
dienstliche Verbindung unter
dem Decknamen „Adler“ in Boli-
vien, schützte den Mann vor
Strafverfolgung und entlohnte
ihn mit insgesamt 5.300 DM.

Nun gibt es neue brisante De-
tails zur Nachkriegskarriere des
„Schlächters von Lyon“ zu be-
richten – auch diesmal verbun-
den mit einer seltsamen Form
der Vergangenheitsbewältigung
bundesdeutscher Behörden.
Dieses Mal geht es um den Ver-
fassungsschutz, der sich entge-
gen wortreichen Grundsatzer-
klärungen weigert, ganz konkre-
te Akten für die Forschung frei-
zugeben. Dahinter stehen zwei
zentrale Fragen: Wie weit haben
westdeutsche Geheimdienste
mit Naziverbrechern kooperiert?
Und sind die heutigen Erklärun-
gen über die Offenheit der
Dienste für die Forschung mehr
als nur Lippenbekenntnisse?

Seit November 2011 untersu-
chen Constantin Goschler und
Michael Wala vom Historischen
Institut der Ruhr-Universität Bo-
chum die Organisationsge-
schichte des Bundesamtes für
Verfassungsschutz (BfV) der Jah-
re 1950 bis 1975. Ihr besonderes
Augenmerk liegt auf den NS-Be-
lastungen früherer Mitarbeiter.

Historiker unterliegen
der „erweiterten
Sicherheitsüberprüfung“

Dass der deutsche Inlandsnach-
richtendienst „die transparente
und wissenschaftlich seriöse
Aufarbeitung der eigenen Ge-
schichte“ dabei als „wichtiges
Anliegen“ – so die Pressemittei-
lung vom 28. September 2011 –
betrachtet , wurde von Seiten der
Behörde in den vergangenen Wo-
chen und Monaten wiederholt
öffentlich proklamiert. Es
scheint, als böte die öffentliche
Diskussion um NS-Kontinuitä-
ten deutscher Sicherheitsbehör-
den vielversprechende For-
schungsperspektiven. Doch die-
se Annahme täuscht: Restriktio-
nen, mit denen sich die Histori-
ker bei ihrer Arbeit konfrontiert
sehen müssen, stehen dem eige-
nen Anspruch einer transparen-
ten Forschung entgegen.

So müssen sich die Bochumer
Forscher bei der Aufarbeitung
der Geschichte des BfV zunächst
einer „erweiterten Sicherheits-
überprüfung mit Sicherheitser-
mittlungen“ gemäß § 10, 12 Si-
cherheitsüberwachungsgesetz
unterziehen. Dazu gehört die Be-
fragung von Referenzpersonen
(„Bürgen“) durch den Verfas-
sungsschutz. Dabei interessiert
sich der Geheimdienst nicht nur
für Familienstand, Geschwister
und Freunde, sondern auch für
die Finanzsituation naher Ange-
höriger, für Freizeitgestaltung
und Auslandsreisen der Wissen-
schaftler. Hinter dieser Praxis
steht unausgesprochen die Auf-

fassung, dass die immerhin mit
Verfassungsrang ausgestattete
freie Wissenschaft ein Sicher-
heitsrisiko darstellt.

Die Erfahrungen, die der Au-
tor dieses Artikels im Rahmen
seiner Recherchen zu seinem
Promotionsvorhaben an der Jo-
hannes Gutenberg-Universität
Mainz machen musste, zeigen
ganz konkrete Restriktionen
durch das BfV. Der Autor beschäf-
tigt sich in seiner Dissertation
mit der Nachkriegskarriere des
„Schlächters von Lyon“, im Spe-
ziellen mit der Protektion Bar-
bies durch westliche Nachrich-
tendienste. Auf Basis vorliegen-
den Aktenmaterials aus auslän-
dischen Archiven ist bereits jetzt
gesichert, dass der ehemalige SS-
Hauptsturmführer bis 1980 un-
ter dem Namen „Klaus Altmann“
wiederholt in der Bundesrepub-
lik operierte, neofaschistische
Strukturen aufbaute und inter-
nationale Waffengeschäfte abwi-
ckelte. Auch Barbies Sohn, Klaus
Georg Altmann, der ihn in ge-
schäftlichen Angelegenheiten
häufiger in Deutschland vertrat,
war in die Geschäfte seines Va-
ters eingebunden. Von Hamburg
aus steuerte er die von Altmann
senior initiierten Waffendeals
auf dem europäischen und dem
amerikanischen Kontinent. Die
Dokumente anderer Geheim-
dienste legen die Vermutung na-
he, dass „Klaus Altmann“ bei sei-
nen Reisen in die BRD vom Ver-
fassungsschutz direkt oder indi-
rekt geschützt worden war.

Bereits im September 2011
wandte sich der Autor an das
Bundesamt für Verfassungs-
schutz, bat um die Einsicht in Ak-
tenmaterial betreffend Klaus
Barbie und erhielt zunächst die
ernüchternde Mitteilung, dass
aufgrund der „hohen Anzahl von
Verschlusssachen“ verschiede-
ner Nachrichtengeber in den Ak-
ten sowie aufgrund des „hohen
personellen Aufwandes“ keine
Einzelprüfung erfolgen könne.
Ein gesetzlicher Anspruch auf
Akteneinsicht gegenüber dem
BfV nach dem Informationsfrei-
heitsgesetz bestehe nicht.

Bereits zu diesem Zeitpunkt
wurde deutlich: Die „Transpa-
renz“ stößt an Grenzen. Es stellt
sich die Frage, wie sich das BfV
die Aufarbeitung seiner eigenen
Geschichte vorstellt, wenn be-
reits die Deklassifizierung einer
einzelnen Akte das Amt vor der-
artige Probleme stellt.

Diese Frage schien auch das
Amt beschäftigt zu haben: Auf
Basis einer weiteren Interven-
tion ließ sich der Nachrichten-
dienst Mitte Oktober 2011 dazu
bewegen, doch eine entspre-
chende Einzelprüfung durchzu-
führen. Das Ergebnis: „Anläss-
lich Ihrer erneuten Anfrage wur-
de eine überschlägige Sachver-
haltsprüfung zum relevanten
Aktenbestand vorgenommen.
Im Ergebnis dieser Prüfung ist ei-

ne Offenlegung der – tatsächlich
im BfV vorhandenen und grund-
sätzlich für eine Abgabe an das
Bundesarchiv vorgesehenen –
Gesamtakte zu Barbie in abseh-
barer Zeit aus Sicherheitsgrün-
den leider nicht möglich.“

Halten wir fest: Der Verfas-
sungsschutz, dem „die transpa-
rente Aufarbeitung“ der eigenen
Geschichte nach eigenen Anga-
ben ein „besonderes Anliegen“
ist, verweigert aus nicht näher
definierten „Sicherheitsgrün-
den“ die Freigabe der im eigenen
Archiv definitiv vorhandenen
Akte über den „Schlächter von
Lyon“, Klaus Barbie.

Was will der
Verfassungsschutz
verbergen?

Wer sich mit der Geheimdienst-
forschung auseinandersetzt,
weiß die Antwort auf die Frage,
welche „Sicherheitsgründe“ das
sein könnten: 1. Der Schutz von
nachrichtendienstlichen Er-
kenntnissen befreundeter Nach-
richtendienste. 2. Der Schutz von
Persönlichkeitsrechten Dritter.
Und 3. Die Preisgabe von Infor-
mationen, die dem internationa-
len Ansehen der Bundesrepublik
auch heute noch schaden könn-
ten.

Mit Blick auf den ersten Punkt
bleibt unerklärlich, welcher
Nachrichtendienst einer Öff-
nung der Barbie-Akte mit Ban-
gen entgegenblicken würde: Der
französische, der Barbie bereits
seit Mitte der 1960er Jahre in
Südamerika observierte und da-

Die Geheimakte
Klaus Barbie
GEHEIMDIENSTE Der Verfassungsschutz verspricht „Transparenz“
bei „der Aufarbeitung der eigenen Geschichte“. Doch die
Freigabe brisanter Akten über den „Schlächter von Lyon“
in der Nazizeit verweigert das Amt „aus Sicherheitsgründen“

„Eine Offenlegung der
Gesamtakte zu Barbie
ist aus Sicherheits-
gründen leider
nicht möglich“
BUNDESAMT FÜR VERFASSUNGSSCHUTZ

VON PETER HAMMERSCHMIDT

Der Weg zur Wahrheit über die
Nachkriegskarriere des
„Schlächters von Lyon“ war stei-
nig: Er führte in ausländische Ar-
chive, zum Bundeskanzleramt
und schließlich ins Archiv des
Bundesnachrichtendienstes
(BND). Das Ergebnis dieser Re-
cherchen sorgte im Januar 2011
international für Furore: Klaus
Barbie, der wegen der von ihm
begangenen Kriegsverbrechen
als Gestapochef von Lyon bereits
unmittelbar nach Kriegsende
auf alliierten Fahndungslisten
stand, war zwischen 1947 und
1951 nicht nur Agent des CIC, des
Nachrichtendienstes des US-
Heeres, sondern er wurde auch
vom BND protegiert: Zwischen
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Klaus Barbie

■ geboren 1913, aufgewachsen in
Trier, trat 1934, kurz nach seinem
Abitur in die SS ein und machte
eine steile Nazi-Karriere. Nach
demEinmarschdeutscherTruppen
ging Barbie als Chef der Gestapo
im französischen Lyon mit un-
glaublicher Grausamkeit gegen
politische Gegner vor. Im zweiten
Stock des Hotels Terminus ließ er
auch Kinder, Frauen und Priester
foltern. Zahlreiche Verbrechen
wurden ihm zur Last gelegt, darun-
ter der Foltertod des Résistance-
Führers Jean Moulin, das Massa-
ker in Saint-Genis-Laval und die
Verantwortung der Deportation
der jüdischen Kinder von Izieu.
■ In Frankreich wurde Barbie in
den 50er Jahren mehrfach in Ab-
wesenheit zum Tode verurteilt.
Doch zu diesem Zeitpunkt war der
„Schlächter von Lyon“ längst in
Südamerika, wo er als Folterbera-
ter und Waffenhändler Militärdik-
taturen unterstütze.
■ 1983 wurde Barbie an Frank-
reich ausgeliefert, vier Jahre spä-
ter wurde er verurteilt: zu „lebens-
länglich“ wegen Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit. Barbie
starb 1991 im Gefängnis an Krebs.
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Peter Hammerschmidt

■ Jahrgang 1986, istDoktorandan
der Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz und promoviert derzeit

über die „Nach-
kriegskarrie-

re des
‚Schläch-
ters von Ly-
on‘ – Klaus
Barbie im

Netz der
Nachrichten-

dienste“. Das Werk soll voraus-
sichtlich 2014 im S. Fischer Verlag
erscheinen. Im Rahmen seiner
Staatsexamensarbeit gelang es
ihm 2010, die Protektion Barbies
durch den BND nachzuweisen. Mit
Unterstützung des Bundeskanzler-
amtes konnte Hammerschmidt
erstmals die „Akte Barbie“ im
BND-Archiv in Pullach einsehen
und auswerten.
■ Publikation: „Die Tatsache al-
lein, daß V-43 118 SS-Hauptsturm-
führer war, schließt nicht aus, ihn
als Quelle zu verwenden“. Der Bun-
desnachrichtendienst und sein
Agent Klaus Barbie, in: Zeitschrift
für Geschichtswissenschaft (ZfG).
4/2011. Metropol Verlag, Berlin,
S. 333–348. 9,90 Euro

rum bemüht war, den „Schläch-
ter“ auf die Anklagebank zu brin-
gen? Der US-amerikanische oder
der britische, die beide sämtli-
ches Aktenmaterial zu Barbie in
die jeweiligen Nationalarchive
überführt haben? Oder doch ein-
zig und allein das Bundesamt für
Verfassungsschutz, das in Anbe-
tracht der Affäre um sein Versa-
gen bei der Aufklärung der neo-
nazistischen Mordserie in jüngs-
ter Zeit einen weiteren enormen
Imageschaden fürchten muss?

Zu den Persönlichkeitsrech-
ten: Leider blieb der Hinweis des
Autors, dass auch eine Akte, in
der Namen Dritter geschwärzt
würden, für das Forschungsvor-
haben wertvoll sei, unbeantwor-
tet. Bleibt ein möglicher Schaden
für das Ansehen der Bundesre-
publik durch eine wissenschaft-
liche Aufarbeitung: Da erhebt
sich die Frage, welche „Leichen“
im Keller der „Schützer unserer
Verfassung“ denn noch liegen
mögen – Leichen, die nicht we-
gen der inzwischen wohlfeilen
Bekenntnisse zu NS-Kontinuitä-
ten unter Verschluss gehalten
werden, sondern wegen der Rolle
des BfV in der Adenauer-Repub-
lik. Diese Vermutung liegt auch
deshalb nahe, weil das Bundes-
ministerium des Innern, Dienst-
herr des BfV, bisher sämtliche
Anfragen ignoriert hat.

Die Freigabe der BfV-Akte Bar-
bie wäre ein deutliches Zeichen,
dass Verfassungsschutz und In-
nenministerium es mit der Auf-
arbeitung der eigenen Geschich-
te auch tatsächlich ernst meinen.

Im Krieg Gestapo-Chef von Lyon, nach dem Krieg südamerikanischer Waffenhändler mit weltweiten
Verbindungen: Klaus Barbie in der peruanischen Hauptstadt Lima auf einem Foto von 1972 Foto: afp

Hotel Terminus in Lyon: In der
Suite 68 folterte Barbie Prie-
ster, verprügelte Kinder, ließ
Frauen missbrauchen Foto: afp
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